
FAKULTATIVE BERATENDE LANDESVOLKSBEFRAGUNG 2016 

Wähler/Wählerinnen, die nicht in ihrer Wohnsitzgemeinde wählen können, weil sie sich VORÜBERGEHEND 
AUSSERHALB VON SÜDTIROL aufhalten  

 
ANTRAG AUF AUSÜBUNG DER BRIEFWAHL 

 

Der/Die Unterfertigte, 

Vorname:  

Nachname:  

Nachname des Ehegatten (nur für 
Frauen):  

Geburtsort:  

Geburtsdatum:  Geschlecht:     M         W 
Steuernummer:  

 

VO
R

Ü
B

ER
G

EH
.: 

A
U

FE
N

TH
A

LT
SO

R
T Adresse Aufenthaltsort (in Italien 

oder im Ausland): ___________________________________________________________ 

PLZ:    __________________     Ort: *____________________________________________________________ 

LAND: ____________________________________________________________________________________ 

Provinz / Grafschaft / Region: ________________________________________________________________ 

Telefon: ______________ Fax: ______________ E-Mail: _________________________________ 

W
O

H
N

SI
TZ

 Wohnsitzadresse in Italien: ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

PLZ:    __________________ Gemeinde: _______________________________________________________ 

in die Wählerlisten folgender 
Gemeinde eingetragen: ___________________________________________________________ 

ist sich darüber bewusst, dass wer Falscherklärungen abgibt im Sinne des Strafgesetzbuches und der einschlägigen 
Sondergesetze im Sinne und für die Rechtswirkungen von Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 bestraft wird, 

BEANTRAGT 

im Sinne von Art. 1 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 8. Mai 2013, Nr. 5 

DAS BRIEFWAHLRECHT bei DER VOLKSBEFRAGUNG am 12. Juni 2016 ausüben zu dürfen, weil er/sie sich 
vorübergehend außerhalb von Südtirol aufhält und daher nicht in der Wohnsitzgemeinde wählen kann.  
 
Der/Die Unterfertigte gestattet die Verarbeitung der obgenannten Daten ausschließlich zur Übermittlung dieses Antrags an die für die Ausübung 
der Briefwahl zuständige Gemeinde.  

__________________                                                       _______________________________________ 

Ort und Datum                                                                            (leserliche Unterschrift des Wählers/der Wählerin) 

BITTE ZUR GÄNZE IN LESERLICHER BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN 

Dieser Antrag, dem eine Kopie des Personalausweises beizulegen ist, MUSS SPÄTESTENS BIS ZUM 13. Mai 
2016 (30 Tage vor den Wahlen) IN DER GEMEINDE EINGEHEN, in deren Wählerlisten der Wähler/die 
Wählerin eingetragen ist. BEI SONSTIGER ABLEHNUNG muss der Antrag die Personalien, die korrekte 
Anschrift und die Unterschrift der antragstellenden Person enthalten. 

Der Antrag kann persönlich, per Post, Fax oder über die elektronische Post (herkömmlich oder zertifiziert) übermittelt 
werden. Die Kontaktdaten finden Sie auf der INTERNETSEITE www.provinz.bz.it in der Rubrik „Verzeichnis der 
Gemeinden“ (LINK: http://www.provinz.bz.it/de/institutionen/institutionen-kategorien.asp). Wird der Antrag mit 
zertifizierter elektronischer Post übermittelt, muss keine Kopie des Personalausweises beigelegt werden.  

Dieser Antrag GILT NUR FÜR DIE WAHL, FÜR DIE ER GESTELLT WURDE und darf nach Verfall der 
Einreichfrist nicht mehr zurückgezogen werden. 

Der zuständigen GEMEINDE DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN vorbehalten 

Eingegangen am: __________________ 
 
Hinweis: * Als Ort gilt eine Stadt oder Gemeinde   

http://www.provinca.bz.it/

